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An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
der Stadtverordnetenversammlung 
Kassel  

 
Guten Tag, 
 
zur 13. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen lade ich ein für 
 

Mittwoch, 9. Februar 2022, 17:00 Uhr, 
Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 
 

Es gilt die 3G-Regelung! Während der Sitzung sind die Hygieneregelungen 
einzuhalten und es ist eine medizinische Maske (OP-Maske oder Schutzmaske 
der Standards FFP2) zu tragen. 
 
Tagesordnung: 
 

Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2021 
Betriebskommission "KASSELWASSER" 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 

1. 

- 101.19.337 -  
 

Verfahren bei der Annahme von Spenden 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Christian Geselle 

2. 

- 101.19.352 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit und Digitalisierung) 

 
Änderung und Anpassung der Betriebskostenzuschussverträge freier 
Träger der Tagesbetreuung für Grundschulkinder 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadträtin Susanne Völker 

3. 

- 101.19.360 -  
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Einladung zur 13. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 9. Februar 2022 
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Geehrte in Kassel 
Anfrage FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Sascha Bickel 

4. 

- 101.19.323 -  
 

Stand Konzeptentwicklung für ein Gründer*innenzentrum für die 
Kreativwirtschaft berichten 
Antrag der Fraktion B90/Grüne und SPD 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Patrick Hartmann 

5. 

- 101.19.340 -  
 

Kostensteigerung bei städtischen Bauprojekten 
Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Michael von Rüden 

6. 

- 101.19.351 -  
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann 
Vorsitzende 
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Niederschrift 
über die 13. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
am Mittwoch, 9. Februar 2022, 17:00 Uhr 
im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 
 
 
Anwesende:  
 
Mitglieder 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Vorsitzende, B90/Grüne 
Wolfgang Decker, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD 
Dr. phil. Michael von Rüden, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU 
Sophie Eltzner, Mitglied, B90/Grüne 
Christine Hesse, Mitglied, B90/Grüne 
Selina Holtermann, Mitglied, B90/Grüne 
Steffen Müller, Mitglied, B90/Grüne 
Anke Bergmann, Mitglied, SPD (Vertretung für Ramona Kopec) 
Patrick Hartmann, Mitglied, SPD 
Dr. Ron-Hendrik Hechelmann, Mitglied, SPD 
Maximilian Bathon, Mitglied, CDU 
Dominique Kalb, Mitglied, CDU 
Dr.-Ing. Norbert Wett, Mitglied, CDU 
Mirko Düsterdieck, Mitglied, DIE LINKE 
Sven René Dreyer, Mitglied, AfD (ab TOP 3) 
Sascha Bickel, Mitglied, FDP 
 
Teilnehmer mit beratender Stimme 
Dr. Thomas Nöcker, Vertreter des Seniorenbeirates 
Thorsten Pflug, Vertreter des Behindertenbeirates 
 
Magistrat 
Christian Geselle, Oberbürgermeister, SPD 
Dirk Stochla, Stadtrat, SPD 
Dr. Susanne Völker, Stadträtin, parteilos 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 
 
Schriftführung 
Annika Kuhlmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Thorsten Bork, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
 
Entschuldigt: 
Sabine Leidig, Mitglied, DIE LINKE 
Jennifer Rieger, Stadtverordnete, Die PARTEI 
Ilona Friedrich, Bürgermeisterin, SPD 
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2 von 8 Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
Antja Kühn, Amt für Kindertagesbetreuung 
Niklas Kraft, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Jörg Stenger, Revisionsamt 
Timo Vogt, Amt für Kämmerei und Steuern 
Stefan Rios, Amt für Kämmerei und Steuern 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2021 101.19.337 
2. Verfahren bei der Annahme von Spenden 101.19.352 
3. Änderung und Anpassung der 

Betriebskostenzuschussverträge freier Träger der 
Tagesbetreuung für Grundschulkinder 

101.19.360 

4. Übernahme des 50%igen Finanzierungsanteils von sog. Lolli-
Tests für die Kindertagesstätten (Kindergarten und Krippe) 
und die Kindertagespflege in der Stadt Kassel 

101.19.366 

5. Geehrte in Kassel 101.19.323 
6. Stand Konzeptentwicklung für ein Gründer*innenzentrum 

für die Kreativwirtschaft berichten 
101.19.340 

7. Kostensteigerung bei städtischen Bauprojekten 101.19.351 
 
 
Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann eröffnet die mit der Einladung vom 
2. Februar 2022 ordnungsgemäß einberufene 13. öffentliche Sitzung des 
Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die 
Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Zur Tagesordnung 
 
Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann teilt mit, dass Sie den nachträglich 
eingeladenen Tagesordnungspunkt betr.  
 
Übernahme des 50%igen Finanzierungsanteils von sog. Lolli-Tests für die 
Kindertagesstätten (Kindergarten und Krippe) und die Kindertagespflege in der 
Stadt Kassel,  
Vorlage des Magistrats  
-101.19.366- 
 
als Tagesordnungspunkt 4 einreiht.  
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend nach 
hinten.  
 
Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann stellt die so geänderte Tagesordnung 
fest.  
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Betriebskommission "KASSELWASSER" 
- 101.19.337 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Mit der Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2021 und des Lageberichtes 
von KASSELWASSER wird die Strecker, Berger + Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beauftragt“. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
abwesend: AfD 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2021, 
101.19.337, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Hesse 
 
 
2. Verfahren bei der Annahme von Spenden 

Vorlage des Magistrats 
- 101.19.352 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Verfahren zur Annahme 

von Spenden sowie zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen in der 
als Anlage beigefügten Fassung. 

2. Das am 27. Mai 2013 beschlossene Verfahren zur Annahme von Spenden 
und der Erstellung von Zuwendungsbestätigungen wird aufgehoben. 
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Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
abwesend: AfD 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Verfahren bei der Annahme von Spenden, 
101.19.352, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hechelmann 
 
 
3. Änderung und Anpassung der Betriebskostenzuschussverträge freier 

Träger der Tagesbetreuung für Grundschulkinder 
Vorlage des Magistrats 
- 101.19.360 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Dem in der Anlage aufgeführten Vertragsentwurf über die Förderung von 
Einrichtungen zur Tagesbetreuung für Grundschulkinder freier Träger mit den 
„Musterkalkulationen und den Anlagen 1 und 2“ wird zugestimmt. Die Verträge 
sollen zum 01.01.2021 in Kraft treten. 
 
Die hierfür erforderlichen Mittel stehen bei Kostenstelle 592 090 Förderung von 
Kitas freier Träger, Sachkonto 712 80 00, zur Verfügung.“ 

 
Stadträtin Völker begründet die Vorlage des Magistrats. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  
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Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Änderung und Anpassung der 
Betriebskostenzuschussverträge freier Träger der Tagesbetreuung für 
Grundschulkinder, 101.19.360, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. von Rüden 
 
 
4. Übernahme des 50%igen Finanzierungsanteils von sog. Lolli-Tests für die 

Kindertagesstätten (Kindergarten und Krippe) und die Kindertagespflege in 
der Stadt Kassel 
Vorlage des Magistrats 
- 101.19.366 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Der 50 %igen Finanzierung von sog. Lolli-Tests für die in Kindertagesstätten 
(Kindergarten und Krippe) und in Kindertagespflege betreuten Kinder in der 
Stadt Kassel ab dem 31. Januar 2022 wird zugestimmt.“ 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Übernahme des 50%igen Finanzierungsanteils 
von sog. Lolli-Tests für die Kindertagesstätten (Kindergarten und Krippe) und die 
Kindertagespflege in der Stadt Kassel, 101.19.366, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Düsterdieck 
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Anfrage FDP-Fraktion 
- 101.19.323 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 

 
1. Wie viele Personen leben in Kassel, die jeweils eine Ehrung des Bundes, des 

Landes Hessen und oder der Stadt Kassel erhalten haben? 
2. Welche Möglichkeit sieht der Magistrat, alle diese Geehrten, auch jene mit 

Auszeichnungen durch Bund und Land, auf dem Internetauftritt der Stadt 
Kassel namentlich zu würdigen, soweit sie nicht individuell widersprechen? 

 
Oberbürgermeister Geselle beantwortet die Anfrage und die sich anschließenden 
Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Nach Beantwortung durch Oberbürgermeister Geselle erklärt Vorsitzende Dr. 
van den Hövel-Hanemann die Anfrage für erledigt. 
 
 
 
6. Stand Konzeptentwicklung für ein Gründer*innenzentrum für die 

Kreativwirtschaft berichten 
Antrag der Fraktion B90/Grüne und SPD 
- 101.19.340 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:  

 
Der Magistrat wird gebeten, über den aktuellen Stand zur Schaffung eines 
Gründer*innenzentrums für die Kulturwirtschaft im Ausschuss für Finanzen, 
Wirtschaft und Grundsatzfragen zu berichten 

 
Stadtverordneter Hartmann, SPD-Fraktion, begründet den gemeinsamen Antrag.  
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  
 

Beschluss 
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fassen: 
 
Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen B90/Grüne und SPD betr. Stand 
Konzeptentwicklung für ein Gründer*innenzentrum für die Kreativwirtschaft 
berichten, 101.19.340, wird zugestimmt. 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Bickel 
 
 
7. Kostensteigerung bei städtischen Bauprojekten 

Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.19.351 - 

 
Anfrage 
 

Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten für die Sanierung des Rathausflügels 
Obere Karlsstraße? 

2. Welche Kosten wurden ursprünglich für dieses Sanierungsprojekt in der 
Planungsphase angesetzt? 

3. Wie hoch ist die Abweichung der tatsächlichen Kosten von den 
ursprünglichen Kosten absolut (in Euro) und relativ (in Prozent)? 

4. Welche Gründe sind ursächlich für die deutliche Kostensteigerung? 
5. Wurden Fehler bei der Planung, Vorbereitung, Organisation oder Ausführung 

gemacht? Gab es teure Nachplanungen aufgrund von Planungsfehlern? 
Wenn ja, welche? 

6. Ist eine Problemanalyse mit Ursachenkategorisierung und klarer Benennung 
der Verantwortlichkeiten erfolgt bzw. geplant? 

7. Wurden während der Bauausführung Steuerungs- bzw. 
Controllingmaßnahmen mit dem Ziel der Kostenkontrolle eingeleitet? Wenn 
ja, welche? 

8. Wie bewertet der Magistrat sein eigenes Zielkostenmanagement vor dem 
Hintergrund der erneuten Kostensteigerungen bei einem öffentlichen 
Bauvorhaben? Wird hier Handlungsbedarf gesehen? 

9. Welche Maßnahmen ergreift der Magistrat, um zukünftig 
Kostensteigerungen in dieser Größenordnung zu vermeiden? 

 
Die schriftliche Beantwortung des Magistrats wurde mit der Einladung versandt 
und wird der Niederschrift als Anlage beigefügt. Stadtbaurat Nolda beantwortet 
die Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann erklärt die Anfrage für erledigt. 
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Ende der Sitzung: 17:30 Uhr 
 
 
 
 
 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann Annika Kuhlmann 
Vorsitzende Schriftführerin 



Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.19.337 
 
 
Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2021 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Mit der Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2021 und des Lageberichtes 
von KASSELWASSER wird die Strecker, Berger + Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beauftragt“. 

 
 
Begründung: 
 
Für den Eigenbetrieb KASSELWASSER gilt gemäß § 5 Ziffer 13 in Verbindung mit § 
27 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes), dass der Jahresabschluss und der 
Lagebericht durch einen von der Gemeindevertretung zu bestimmenden 
Abschlussprüfer nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu prüfen ist.  
 
Es wurden fünf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aufgefordert, Angebote 
abzugeben. Von den fünf aufgeforderten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben 
zwei wegen zeitlich kollidierenden Prüfungsmandaten abgesagt. 
 
Somit liegen drei Angebote vor, Prüfungshonorar ohne Nebenkosten netto: 
 
SWS Schüllermann und Partner AG     EUR  14.500,00 
Prof. Dr. Ludewig und Partner GmbH  EUR   13.000,00 
Strecker, Berger + Partner mbB            EUR  12.985,00 
 
Das günstigste Angebot, wurde von der in Kassel ansässigen Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Strecker, Berger + Partner mbB abgegeben. Das Angebot entspricht 
vom Umfang her den gestellten Anforderungen. Die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger + Partner GmbH prüft 
insbesondere in Kassel verschiedene städtische Gesellschaften und verfügt über 
umfangreiche Referenzen. 
 
Die Betriebskommission hat dem o.a. Beschluss in ihrer Sitzung am 15.09.2021 
zugestimmt. 
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Christof Nolda 
Vorsitzender 



Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.19.352 
 
 
Verfahren bei der Annahme von Spenden 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 
 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Verfahren zur Annahme 

von Spenden sowie zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen in der 
als Anlage beigefügten Fassung. 

2. Das am 27. Mai 2013 beschlossene Verfahren zur Annahme von Spenden 
und der Erstellung von Zuwendungsbestätigungen wird aufgehoben. 

 
 
Begründung: 
 
Mit dem Jahressteuergesetz 2020 erhöhte sich die Beitragsgrenze für die 
Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung von bisher 200,00 € auf nun 300,00 €. 
Die am 27. Mai 2013 beschlossene Richtlinie ist insoweit zu ändern. 
Zudem wird in der neuen Richtlinie berücksichtigt, dass nun nicht mehr das Amt 
Kämmerei und Steuern für das Spendenannahmeverfahren zuständig ist, sondern 
das Konzernbüro. 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 10. Januar 2022 zugestimmt. 
 
 
Christian Geselle 
Oberbürgermeister 



Verfahren bei der Annahme von Spenden sowie bei der Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 

Fassung vom 27. Mai 2013 Entwurf 2022 
1. Begriff der Spende 

Spenden sind freiwillige und unentgeltliche Leistungen zur Förderung 
mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und 
staatspolitischer Zwecke. Die Leistung erfolgt ohne rechtliche 
Verpflichtung und ohne unmittelbaren, wirtschaftlichen Zusammenhang 
zwischen Leistung und Gegenleistung. 
Spenden, die an die Stadt Kassel gezahlt werden, beziehen sich 
insbesondere auf folgende gemeinnützige Bereiche entsprechend § 52 
Abs. 2 Abgabenordnung: 

• die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege 
• die Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge 
• die Förderung des Sports 
• die Förderung von Kunst und Kultur 
• die Förderung der Erziehung, Volks- u. Berufsbildung 
• die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde 
• die Förderung der Altersfürsorge 
• die Förderung des Völkerverständigungsgedankens 
• die Förderung des Feuerschutzes 
• die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes 

Spenden, die der Stadt Kassel zufließen, sind nach ihrer Rechtsnatur 
Schenkungen, die der Annahme bedürfen. 

1. Begriff der Spende 
Spenden sind freiwillige und unentgeltliche Leistungen zur Förderung 
mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und 
staatspolitischer Zwecke. Die Leistung erfolgt ohne rechtliche 
Verpflichtungen und ohne unmittelbaren, wirtschaftlichen 
Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung. 
Spenden, die an die Stadt Kassel gezahlt werden, beziehen sich 
insbesondere auf folgende gemeinnützige Bereiche entsprechend § 52 
Abs. 2 Abgabenordnung: 

• die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege 
• die Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge 
• die Förderung des Sports 
• die Förderung von Kunst und Kultur 
• die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung 
• die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde 
• die Förderung der Altersfürsorge 
• die Förderung des Völkerverständigungsgedankens 
• die Förderung des Feuerschutzes 
• die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes. 

Spenden, die der Stadt Kassel zufließen, sind nach ihrer Rechtsnatur 
Schenkungen, die der Annahme bedürfen. Für das 
Spendenannahmeverfahren ist das Konzernbüro zuständig. 

2. Annahmeerklärung 
Die Annahme einer Spende mit Angabe eines Verwendungszwecks wird 
im Namen des Magistrats der Stadt Kassel durch die jeweils zuständige 
Dezernentin/den jeweils zuständigen Dezernenten erklärt. 

2. Annahmeerklärung 
Die Annahme einer Spende mit Angabe des Verwendungszwecks wird 
im Namen des Magistrats der Stadt Kassel durch die jeweils zuständige 
Dezernentin/ den jeweils zuständigen Dezernenten erklärt. Andere 



Andere Bedienstete können Annahmeerklärungen für Spenden nur dann 
abgeben, wenn sie vom Magistrat hierzu besonders ermächtigt sind. 
Bei Spenden ohne Zweckbestimmung entscheidet über deren Annahme 
der Magistrat und über deren Verwendung die 
Stadtverordnetenversammlung, die diese Befugnis auf den Ausschuss 
für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen überträgt. 
Bei für einen bestimmten Zweck eingeworbenen oder regelmäßig 
wiederkehrenden Spenden kann auf Veranlassung des Amtes Kämmerei 
und Steuern eine allgemeingültige Annahmeerklärung für alle für diesen 
Zweck eingehende Spenden abgegeben werden. 

Bedienstete können Annahmeerklärungen für Spenden nur dann 
abgeben, wenn sie vom Magistrat hierzu besonders ermächtigt sind. 
Bei Spenden ohne Zweckbestimmung entscheidet über deren Annahme 
der Magistrat und über deren Verwendung die 
Stadtverordnetenversammlung, die diese Befugnis auf den Ausschuss 
für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen überträgt. 
Bei für einen bestimmten Zweck eingeworbenen und regelmäßig 
wiederkehrenden Spenden kann auf Veranlassung des Konzernbüros 
eine allgemeingültige Annahmeerklärung für alle für diesen Zweck 
eingehenden Spenden abgegeben werden. 

3. Geldspenden 
Geldspenden sind vom Amt Kämmerei und Steuern auf einem für 
Spenden eingerichteten Verwahrkonto zu vereinnahmen. 
Soll eine Zuwendungsbestätigung erteilt werden, klärt das Amt 
Kämmerei und Steuern vor der Annahme der Spende, ob und unter 
welchen Voraussetzungen eine steuerlich wirksame 
Zuwendungsbestätigung ausgestellt werden kann. 
Das Amt Kämmerei und Steuern veranlasst die Annahmeerklärung durch 
die zuständige Dezernentin / den zuständigen Dezernenten. Der 
unterzeichneten Annahmeerklärung fügt das sachbearbeitende Amt 
eine Anordnung für die Buchung auf das entsprechende 
Sachkonto/Kostenstelle bei. Das Amt Kämmerei und Steuern veranlasst 
die entsprechende Umbuchung der Spende. 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 10b Einkommensteuergesetz 
stellt das Amt Kämmerei und Steuern Zuwendungsbestätigungen aus 
und verschickt sie bei Spenden bis einschließlich 200,00 € an den 
jeweiligen Spender. Zuwendungsbestätigungen für diesen Betrag 
übersteigende Spenden werden über das Fachamt mit einem 
Dankesschreiben an den Spender geschickt. 
 

3. Geldspenden 
Geldspenden sind vom Konzernbüro auf einem für Spenden 
eingerichteten Verwahrkonto zu vereinnahmen. 
Soll eine Zuwendungsbestätigung erteilt werden, klärt das Konzernbüro 
vor der Annahme der Spende ob und unter welchen Voraussetzungen 
eine steuerlich wirksame Zuwendungsbestätigung ausgestellt werden 
kann. Das Konzernbüro veranlasst die Annahmeerklärung durch die 
zuständige Dezernentin/ den zuständigen Dezernent. Der 
unterzeichneten Annahmeerklärung fügt das sachbearbeitende Amt 
eine Anordnung für die Buchung auf das entsprechende Sachkonto/ 
Kostenstelle bei. Das Konzernbüro veranlasst die entsprechende 
Umbuchung der Spende. 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 10b Einkommensteuergesetz 
stellt das Konzernbüro Zuwendungsbestätigungen für Spenden ab 
300,00 € aus und leitet diese an das entsprechende Fachamt weiter. Das 
Fachamt schickt die Zuwendungsbestätigung mit einem 
Dankesschreiben an den Spender. Bei Spenden unter 300,00 € werden 
auf besonderen Wunsch des Spenders Zuwendungsbestätigungen 
ausgestellt und durch das Konzernbüro versendet. 



4. Sachspenden 
Bei Sachspenden veranlasst das zuständige Fachamt den Nachweis des 
Spendenwertes durch den Spender, z. B. durch Vorlage von Rechnungen 
bei Spenden aus Privatvermögen oder Mitteilung des Entnahmewerts 
bei Spenden aus Betriebsvermögen. 
Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach Ziffer 3. 

4. Sachspenden 
Bei Sachspenden veranlasst das zuständige Fachamt den Nachweis des 
Spendenwertes durch den Spender, z. B. durch Vorlage von Rechnungen 
bei Spenden aus dem Privatvermögen oder durch Mitteilung des 
Entnahmewerts bei Spenden aus dem Betriebsvermögen.  
Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach Ziffer 3. 

5. Spendenbericht 
Das Amt Kämmerei und Steuern berichtet einmal jährlich über 
eingenommene Geld- und Sachspenden sowie deren Verwendung für 
gemeinnützige Zwecke nach § 52 Abs. 2 Abgabenordnung. Der 
Magistrat nimmt diesen Spendenbericht zur Kenntnis und leitet ihn an 
den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen weiter. 

5. Spendenbericht 
Das Konzernbüro berichtet einmal jährlich über eingenommene Geld- 
und Sachspenden sowie deren Verwendung für gemeinnützige Zwecke 
nach § 52 Abs. 2 Abgabenordnung. Der Magistrat nimmt diesen 
Spendenbericht zur Kenntnis und leitet ihn an den Ausschuss für 
Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen weiter. 
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Vorlage Nr. 101.19.360 
 
 
Änderung und Anpassung der Betriebskostenzuschussverträge freier Träger der 
Tagesbetreuung für Grundschulkinder 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Susanne Völker 
 
Mitberichterstatter/-in:  
  
  
  
  
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Dem in der Anlage aufgeführten Vertragsentwurf über die Förderung von 
Einrichtungen zur Tagesbetreuung für Grundschulkinder freier Träger mit den 
„Musterkalkulationen und den Anlagen 1 und 2“ wird zugestimmt. Die Verträge 
sollen zum 01.01.2021 in Kraft treten. 
 
Die hierfür erforderlichen Mittel stehen bei Kostenstelle 592 090 Förderung von 
Kitas freier Träger, Sachkonto 712 80 00, zur Verfügung.“ 

 
 
Begründung: 
 
Die Anpassungen der Betriebskostenzuschussverträge sind notwendig, um die 
Kostensteigerungen der letzten Jahre bei den freien Trägern anzugleichen. 
Es wurde eine durchgängige Dynamisierung der von Steigerungen betroffenen 
Positionen mit in den Vertrag aufgenommen und der finanzielle 
Bewegungsspielraum bei der Umsetzung von Qualität durch Aufnahme neuer 
Positionen in die Musterkalkulation verbessert. Um das Verwendungsnachweis-
verfahren zu vereinfachen, wurde die Angleichung an das der Kitas vorgenommen. 
 
Die Verhandlungen zur Änderung und Anpassung begannen bereits im Januar 
2020 und waren zur Umsetzung für das Jahr 2021 geplant, mussten aufgrund der 
pandemischen Corona-Lage jedoch mehrmals länger ruhen. Die Mittel für die 
finanzielle Umsetzung wurden für den Haushalt 2021 berücksichtigt. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 10. Januar 2022 beschlossen. 
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Christian Geselle 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.19.366 
 
 
Übernahme des 50%igen Finanzierungsanteils von sog. Lolli-Tests für die 
Kindertagesstätten (Kindergarten und Krippe) und die Kindertagespflege in der 
Stadt Kassel 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 
 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Der 50 %igen Finanzierung von sog. Lolli-Tests für die in Kindertagesstätten 
(Kindergarten und Krippe) und in Kindertagespflege betreuten Kinder in der 
Stadt Kassel ab dem 31. Januar 2022 wird zugestimmt.“ 

 
 
Begründung: 
 
Das Land Hessen beteiligt sich seit letztem Jahr zu 50 % an den Kosten für 
Testungen von Kindern in Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege.  
 
Seit Ende der Herbstferien finanziert das Amt Kindertagesbetreuung Kassel aus 
Einsparungen an anderer Stelle in dessen eigenen Budget den 50 %igen Co-Anteil 
der sog. Lolli-Tests für seine Einrichtungen (29 Kindergarten/Krippen).  
 
Etwa die Hälfte der Freien Träger in der Stadt Kassel haben bisher die 
Landesförderung beim Amt Kindertagesbetreuung Kassel abgerufen.  
 
Aufgrund des seit dem 24. Januar 2022 ermöglichten Verfahrens des 
Gesundheitsamtes, bei positiven Fällen in Kinderbetreuungseinrichtungen die 
Kinder bei entsprechenden täglich vorzulegenden negativen Tests weiterhin 
betreuen zu lassen, ergibt sich nunmehr kurzfristig für alle Träger (freie Träger, 
Kindertagespflegepersonen und der Stadt Kassel) ein höherer Bedarf an Tests.  
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Grundsätzlich werden die Sorgeberechtigten gebeten, die zwei kostenfreien 
Bürgertests in anerkannten Teststellen in Anspruch zu nehmen. Es wird jedoch kein 
Kind ausgeschlossen, wenn dies durch seine Eltern nicht in Anspruch genommen 
wird bzw. werden kann.  
 
Es ist im Sinne der Kinder zu vermeiden, sie weiteren Einschränkungen 
auszusetzen. Die Kinder waren die Hauptleidtragenden in den letzten zwei Jahren. 
Bundesweit werden bei den Kindern aufgrund der langen Schließungen der Kitas 
und Schulen motorische und kognitive Entwicklungsdefizite sowie Defizite im 
Spracherwerb wahrgenommen. 
 
Um kurzfristig unabhängig von Bürgertests eine regelmäßige Testung mit Lolli-
Tests in allen Kinderbetreuungsrichtungen sicherstellen zu können, wird der 
50 %ige Finanzierungsanteil unabhängig der Trägerschaft der Einrichtung durch 
die Stadt Kassel erstattet. 
 
Finanzierung: 
Aus der Landesförderung stehen hierfür noch Restmittel in Höhe von rund 330 T€ 
zur Verfügung. Zur Finanzierung des städtischen Co-Anteils (50 %) von weiteren 
rund 330 T€ werden nicht ausgeschöpfte Aufwandsansätze des Jahres 2021 im 
Budget des Amtes Kindertagesbetreuung Kassel herangezogen. Diese werden nach 
2022 übertragen. Insgesamt stehen somit rund 660 T€ zur Verfügung.  
 
Nach einer überschlägigen Rechnung reichen diese Mittel bei durchschnittlich 4 
Tests je Woche (Durchschnitt für das 3- und 5malige Testen) bei insgesamt rund 
7.600 Kindern in Kindergarten, Krippe und Kindertagespflege voraussichtlich für 
acht Wochen.  
 
Mit dem Land Hessen muss über eine darüber hinaus ggf. erforderliche 
Finanzierung verhandelt werden. 
 
 
Christian Geselle 
Oberbürgermeister 
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Rathaus, 34112 Kassel 
Telefon 0561 787 2500 
Telefax 0561 787 2502 
info@fdp-fraktion-kassel.de 
www.fdp-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.19.323 
 
 
Geehrte in Kassel 
 
 
Geänderte Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 

 
1. Wie viele Personen leben in Kassel, die jeweils eine Ehrung des Bundes, des 

Landes Hessen und oder der Stadt Kassel erhalten haben? 
2. Welche Möglichkeit sieht der Magistrat, alle diese Geehrten, auch jene mit 

Auszeichnungen durch Bund und Land, auf dem Internetauftritt der Stadt 
Kassel namentlich zu würdigen, soweit sie nicht individuell widersprechen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Sascha Bickel 
 
gez. Matthias Nölke 
Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.19.340 
 
 
Stand Konzeptentwicklung für ein Gründer*innenzentrum für die 
Kreativwirtschaft berichten 
 
 
Gemeinsamer Antrag 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:  

 
Der Magistrat wird gebeten, über den aktuellen Stand zur Schaffung eines 
Gründer*innenzentrums für die Kulturwirtschaft im Ausschuss für Finanzen, 
Wirtschaft und Grundsatzfragen zu berichten 

 
 
Begründung: 
 
erfolgt mündlich. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Patrick Hartmann 
 
Ramona Kopec Wolfgang Decker Christine Hesse 
Fraktionsvorsitzende SPD Fraktionsvorsitzender 

SPD 
Fraktionsvorsitzende 
B90/Grüne 

   
   
Steffen Müller   
Fraktionsvorsitzender 
B90/Grünen 
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Rathaus, 34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
info@cdu-fraktion-kassel.de 
www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.19.351 
 
 
Kostensteigerung bei städtischen Bauprojekten 
 
 
Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten für die Sanierung des Rathausflügels 
Obere Karlsstraße? 

2. Welche Kosten wurden ursprünglich für dieses Sanierungsprojekt in der 
Planungsphase angesetzt? 

3. Wie hoch ist die Abweichung der tatsächlichen Kosten von den 
ursprünglichen Kosten absolut (in Euro) und relativ (in Prozent)? 

4. Welche Gründe sind ursächlich für die deutliche Kostensteigerung? 
5. Wurden Fehler bei der Planung, Vorbereitung, Organisation oder Ausführung 

gemacht? Gab es teure Nachplanungen aufgrund von Planungsfehlern? 
Wenn ja, welche? 

6. Ist eine Problemanalyse mit Ursachenkategorisierung und klarer Benennung 
der Verantwortlichkeiten erfolgt bzw. geplant? 

7. Wurden während der Bauausführung Steuerungs- bzw. 
Controllingmaßnahmen mit dem Ziel der Kostenkontrolle eingeleitet? Wenn 
ja, welche? 

8. Wie bewertet der Magistrat sein eigenes Zielkostenmanagement vor dem 
Hintergrund der erneuten Kostensteigerungen bei einem öffentlichen 
Bauvorhaben? Wird hier Handlungsbedarf gesehen? 

9. Welche Maßnahmen ergreift der Magistrat, um zukünftig 
Kostensteigerungen in dieser Größenordnung zu vermeiden? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Michael von Rüden 
 
gez. Dr. Michael von Rüden 
Fraktionsvorsitzender 
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